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Die Energieversorgung Gera ist Ihr 
vertrauenswürdiger und zuverlässi-
ger Energieversorger vor Ort. Von 
uns dürfen Sie ein faires, sicheres 
und transparentes Vorgehen in allen 
Phasen Ihrer Energielieferung erwar-
ten. Doch es gibt auch schwarze 
Schafe in der Energiebranche, deren 
Zahl leider stetig zunimmt. Aus die-
sem Grund haben sich verschie-
dene Energieversorger aus Thürin-
gen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Bayern und Mecklenburg-Vorpom-
mern - darunter auch die EGG - im 
Verband „Mitteldeutsche Wettbe-
werbsAllianz“ (MWA) zusammen-
geschlossen. Der Verein wurde zur 
Förderung des lauteren Wettbe-
werbs und des Energiekunden-
schutzes gegründet und hat die 
Interessen der Verbraucher im 
Blick.

In Zeiten des immer härter werdenden 
Wettbewerbs um Kunden sind Wettbe-
werbsverstöße gerade im Energie- und 
Telekommunikationssektor leider an 
der Tagesordnung. Sie treten in großer 
Häufung vor allem durch unlautere 
Haustürgeschäfte, irreführende werbli-
che Angaben sowie in Form von verbo-
tener Telefonwerbung ohne Einwilli-
gung (sog. „cold-calling“) in 
Erscheinung. Unlauterer Wettbewerb 
behindert und verhindert echten Wett-
bewerb und verursacht erhebliche 
Schäden. Verbraucher werden zum Teil 
im großen Umfang getäuscht, in ihren 
geschäftlichen Entscheidungen fehlge-
leitet und häufig auch wirtschaftlich 
geschädigt. Der Verein MWA und des-
sen Mitglieder, wie die EGG, haben sich 
deshalb die Aufklärung über Verbrau-
cherrechte im Energiesektor und die 
Vermittlung von Informationen zu 

Fragen des lauteren Wettbewerbs zur 
Aufgabe gemacht. In Konfliktfällen 
wird versucht, eine möglichst gütliche 
Einigung beispielsweise durch wettbe-
werbsrechtliche Abmahnungen oder 
die Durchsetzung entsprechender ver-
braucherschützender Unterlassungs-
ansprüche umzusetzen.

Auch in Gera sind in regelmäßigen 
Abständen unseriöse Energieanbieter 
aktiv, die Kunden zur Herausgabe von 
Daten drängen oder mit falschen Aus-
sagen zu einem Anbieterwechsel 
bewegen möchten. Für den Fall, dass 
Sie oder Personen in Ihrem Umfeld von 
unlauteren Geschäftspraktiken betrof-
fen sind, bietet die EGG Unterstützung 
an. Unter der Kundenhotline 0365 856-
1177 beraten unsere Mitarbeiter gerne 
zum möglichen Vorgehen.

Im Herbst 2016 trat das Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende (GDEW) in Kraft. Damit einhergehend 
wurde auch das neue Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
verabschiedet. Es bündelt die Vorgaben zur Messung 
und zum Messstellenbetrieb. Beide Gesetze bilden die 
rechtliche Grundlage für die Einführung (den sog. Rol-
lout) moderner Messeinrichtungen und intelligenter 
Messsysteme. Mit einer „modernen Messeinrichtung“ 
ist ein digitaler Stromzähler gemeint. Von einem „intel-
ligenten Messsystem“ spricht man, wenn an dem digita-
len Stromzähler zusätzlich ein sogenanntes Smart-Me-
ter-Gateway angeschlossen ist. Jene Kommunikations-
einheit stellt die automatische Übertragung der Mess-
werte an den Messstellenbetreiber sicher. Bislang wur-
den üblicherweise elektromechanische Stromzähler in 
den meisten Haushalten verbaut.

Die GeraNetz GmbH (GNG) ist als Netzbetreiber in Gera ver-
pflichtet, ihre Messstellen mit modernen Messeinrichtungen 
auszustatten. Seit 2018 werden daher schrittweise die Zähler 
getauscht. Stromkunden, die für einen Zählerwechsel vorge-
sehen sind, werden rechtzeitig vorher darüber informiert. 

DIE VORTEILE DIGITALER ZÄHLER
Kunden erhalten einen stärkeren Einblick in ihre Verbrauchs-
daten und somit die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu 
senken und Kosten zu sparen. Zusätzlich kann der 

Netzbetreiber eine größere Stabilität des Stromnetzes errei-
chen, was langfristig ressourcenschonender ist und außer-
dem zu einer effizienteren Auslastung der Netze führt.

EGG IST MITGLIED DER MITTELDEUT
SCHEN WETTBEWERBSALLIANZ 
Verein geht gegen unlauteren Wettbewerb vor

EINBAU DIGITALER ZÄHLER
GeraNetz GmbH tauscht Stromzähler schrittweise aus

Folgende Messstellen müssen mit intelligenten 
Messsystemen ausgerüstet werden: 
• Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch über 

6.000 Kilowattstunden
• Verbraucher, mit denen eine Vereinbarung nach 

§14a des Energiewirtschaftsgesetzes besteht
• Betreiber von Einspeiseanlagen mit einer installier-

ten Leistung über 7 Kilowatt

Folgende Messstellen können mit intelligenten 
Messsystemen ausgerüstet werden:
• Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch bis 

einschließlich 6.000 Kilowattstunden
• Betreiber von Einspeiseanlagen mit einer installier-

ten Leistung bis einschließlich 7 Kilowatt
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